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Aufbau der 
kommunalen 
Ladeinfrastruktur 01
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Kommunaler Aufbau der Ladeinfrastruktur 

Kommune 

öffentl. Straßenland 

Befugnis zur Vergabe von 

Nutzungsrechten 

Ladesäulenbetreiber 

Vergabe an einen Betreiber 

gesellschaftsrechtl. Beteiligung

Marktmacht

exklusiv berechtigte Nutzung 

Abb.: Monopolkommission, Sondergutachten Energie 2023



21.11.2023 | Die Regulierung der Ladeinfrastruktur und ihre Rückwirkungen auf den Wettbewerb| Dr. Anselm Grün 5

Vertragsbeziehungen und Auswirkungen von Marktmacht  

CPO CPO CPO CPO

› keine Vertragsbeziehung

› keine Preistransparenz

hoher Preis hoher Preis mittlerer Preis niedriger Preis

EMP

Ladekunde 

Einheitsreis

marktmacht-

überhöhte Preise und 

ihre Herkunft nicht 

erkennbar, aber: 

Preisniveau steigt

Abb.: Monopolkommission, Sondergutachten Energie 2023
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LSV: Direkte Vertragsbeziehung - und Preiswettbewerb?

CPO CPO

Ladekunde 

Preis X Preis YWettbewerb?

Vorgaben der Ladesäulenverordnung (LSV)

▪ öffentl. zugängliche Ladepunkte müssen jedermann ad 

hoc-Laden ermöglichen 

▪ Kartenzahlung durch Vorhalten der Karte 

(ab 01.07.2024) 

▪ Neu! Bislang nur Zahlung per 

App/webbasiert vorgeschrieben –

keine niedrigschwellige Zahlungsart 

› Aber Problem weiterhin: 

keine Preistransparenz! 



Masterplan Ladeinfrastruktur II 

der Bundesregierung
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Geplante regulatorische Maßnahmen 

› Verpflichtung der Bundesländer, privatwirtschaftliche 

Ladeinfrastruktur aufzubauen

› Kommunen sollen lokale „Masterpläne“ erstellen 

(Bund entwirft Muster) 

› Einrichtung von regionalen Ladeinfrastrukturmanagern 

› Ausschreibungsmuster und Leitlinien für die Kommunen, 

um Ladeinfrastruktur auszuschreiben 

› Ermöglichung von Ad hoc-Laden mit gängigen 

Zahlungsmethoden 

› Ad hoc-Ladepreise müssen angemessen, einfach und 

eindeutig vergleichbar, transparent und 

nichtdiskriminierend sein

› Aufbauverpflichtung Ladeinfrastruktur

› Preis, Betriebs- und der Belegungsstatus eines 

Ladepunktes müssen an eine Transparenzstelle gemeldet 

werden. 

hohes 

Potential für 

Wettbewerb

EU-Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur 

für alternative Kraftstoffe („AFIR“)

noch nicht in Kraft 



Aufbau der 
bundesweiten 
Ladeinfrastruktur 02



Erfasst wird: 

› Schnellladeinfrastruktur reiner Batterieelektrofahrzeuge 

(der Klassen M und N)
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Das Schnellladegesetz (SchnellLG)

Vorgehensweise: 

› BMDV legt Suchräume fest 

› schreibt im Vergabeweg die Bereitstellung von 

Schnellladestandorten 

Gewährleistet werden soll: 

› flächendeckende und bedarfsgerechte Bereitstellung 

› an Bundesfernstraßen an bewirtschafteten und 

unbewirtschafteten Rastanlagen befinden 

› im ländlichen und suburbanen Raum oder auch innerorts

Wesentliche Regelungen 
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Das Konzept zur Umsetzung: Das Deutschlandnetz

Bild: Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur

Zwei Ausschreibungen

› Regionallose 

› Autobahnstandorte (unbewirtschaftete Raststätten)

Nicht in der Ausschreibung: bewirtschaftete Raststätten 



› 900 Regional-Standorte im 

ländlichen, suburbanen und urbanen 

Raum

› 23 Regionallose / 6 Regionen

› Verpflichtung zum Errichten und zum 

Betrieb (für 8 Jahre mit 

Verlängerungsoption) 

› Hohe infrastrukturelle 

Anforderungen 

› Zuschuss zur Errichtung 

› Betriebskosten über Nutzerentgelte / 

Zuschuss für Delta
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Regionallose 

Zuschlag im Sept 2023 an: 

1. Allego GmbH

2. BayWa Mobility Solutions GmbH

3. E.ON Drive Infrastructure GmbH

4. Eviny Elektrifisering AS

5. Fastned Deutschland GmbH & Co. KG

6. EWE Go HOCHTIEF Ladepartner GmbH & 
Co. KG

7. Mer Germany GmbH

8. Pfalzwerke AG

9. Total Energies Marketing Deutschland 
GmbH

10. Via Deutschlandnetz (VINCI Concessions
Deutschland GmbH)
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Autobahnlose  

200 Schnellladestandorte an unbewirtschafteten Rastanlagen 

6 bundesweite Lose mit jeweils 32-34 Standorten; 1000 Ladepunkte; alle 15-30 km eine 

Lademöglichkeit

Verpflichtung zum Errichten und zum Betrieb (für 8 Jahre mit Verlängerungsoption) 

Hohe infrastrukturelle Anforderungen 

Zuschuss zur Errichtung 

Betriebskosten über Nutzerentgelte / Zuschuss für Delta

Zuschlag noch nicht erteilt 



„Diese mit 1,8 Mrd. EUR ausgestattete 

Regelung wird es Deutschland ermöglichen, 

die erforderliche Schnellladeinfrastruktur 

für Elektrofahrzeuge im urbanen, 

suburbanen und ländlichen Raum zu 

errichten. Zudem wird sie die Nutzung der 

Elektromobilität vorantreiben, im Einklang 

mit den Zielen des europäischen Grünen 

Deals zur Verringerung der 

Treibhausgasemissionen beitragen und 

gleichzeitig übermäßige 

Wettbewerbsverzerrungen begrenzen“

Margrethe Vestager, Exekutiv-Vizepräsidentin, 

zuständig für Wettbewerbspolitik - 14/12/2022
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Wettbewerberkritik und Entscheidung der EU-Kommission  

Bund

Zuschlagsempfänger

Zuschuss 

vergünstigtes Entgelt

Preisobergrenze 

(44 ct/kWh) 

Wettbewerber

„Vollkostenentgelt“

Ladekunde 
entfällt

EU-Kommission: Beihilfenrechtliche Genehmigung 

des D-Netzes am 14.12.2022 u. 18.08.2023 
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Schnelladestationen an bewirtschafteten Rastanlagen 

Bund / Autobahn 

GmbH 

Tank & Rast  

1998: Konzession zur Bewirtschaftung 

der Rastanlagen 

2022: Erweiterung der Konzession um 

Betrieb von Schnellladeinfrastruktur 

§ 15 Bundesfernstraßengesetz

(1) Betriebe an den Bundesautobahnen, die 

den Belangen der Verkehrsteilnehmer der 

Bundesautobahnen dienen (z. B. Tankstellen, 

bewachte Parkplätze, Werkstätten, Verlade-

und Umschlagsanlagen, Raststätten) und eine 

unmittelbare Zufahrt zu den Bundesautobahnen 

haben, sind Nebenbetriebe.

(2) Der Bau von Nebenbetrieben kann auf Dritte 

übertragen werden.

§ 5 Schnelladegesetz

Schnelladeinfrastruktur auch auf 

Nebenbetrieben der Autobahnen 

Bestandskonzessionär hat 

Vorrang

Tesla, Fastned



Vielen Dank für Ihre 
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